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Gemeinde March Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 

 

 

SATZUNG DER GEMEINDE MARCH 

 

über 
 

die 8. Änderung des Bebauungsplans „Lehefeld“ 

 
im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB 

 

Der Gemeinderat der Gemeinde March hat am 20.03.2017  

a) die 8. Änderung des Bebauungsplans „Lehefeld“ sowie 

b) die Änderung der örtlichen Bauvorschriften für den Bereich der 8. Änderung 

des Bebauungsplans „Lehefeld“  

unter Zugrundelegung der nachstehenden Rechtsvorschriften als Satzung beschlossen: 

 
 Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 

2414), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20.10.2015 (BGBl. I S. 
1722)  

 Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23.01.1990 (BGBl. I S. 132) zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 
11.06.2013 (BGBl. I S. 1548) 

 Planzeichenverordnung (PlanzV 90) vom 18.12.1990 (BGBl. I S. 58), zuletzt geän-
dert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22.07.2011 (BGBl. I S. 1509) 

 Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) vom 05.03.2010 (GBl. S. 357, 
ber. 416), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11.11.2014 (GBl. S. 
501)  

 § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 
24.07.2000 (GBI. S. 581), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
17.12.2015 (GBl. 2016 S. 1) 

 

§ 1 

Geltungsbereich 
 
Der räumliche Geltungsbereich für die 8. Änderung des Bebauungsplans „Lehefeld“ ergibt 
sich aus dem zeichnerischen Teil (Deckblatt). 

 

§ 2 

Inhalt der Änderung 
 
a.  Der Bebauungsplan (zeichnerischer Teil) wird durch ein Deckblatt ergänzt. 

b.  Nach Maßgabe der Begründung werden folgende planungsrechtliche Festsetzungen 
ergänzend zum zeichnerischen Teil (Deckblatt) für den Deckblattbereich geändert: 

 



§ 5 (überbaubare Grundstücksfläche) wird für den Deckblattbereich wie folgt er-

gänzt: 

3. Geringfügige Überschreitungen der Baugrenzen durch untergeordnete Bauteile 
wie Balkone, Gesimse, Erker o.ä. sind auf einer Breite von bis zu 5,0 m zulässig, 
wenn sie die Baugrenze um nicht mehr als 1,5 m überschreiten. 

 

§ 6 (Gestaltung der Gebäude) Nr. 1 wird für den Deckblattbereich wie folgt er-

gänzt: 

 auf Grundstück Flurst.Nr. 76/1 + 76/9     5,50 m (Deckblatt 8. Änderung) 

 

Bei Dachaufbauten bzw. Vorbauten wie Balkone und Erker oder Wiederkehren 
darf auf den Grundstücken Flurst.Nr. 76/1 und 76/9 die festgesetzte zulässige 
Traufhöhe um max. 3,0 m überschritten werden, wenn sie eine Breite vom max. 
56% der Länge der jeweils darunter liegenden Gebäudewand nicht überschreitet. 

 
§ 6 (Gestaltung der Gebäude) 

Nrn. 3-5 entfallen 

 

§ 7 (Einfriedigungen) 

entfällt 

 

§ 8 (Grundstücksgestaltung und Vorgärten) 

entfällt 

 

§ 9 (Garagen) wird für den Deckblattbereich wie folgt geändert: 

1. Garagen und Carports sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche 
(Baugrenzen) und den dargestellten Zonen für Garagen, Carports sowie deren 
Zufahrten (ZUF) zulässig. 

2.-5. entfallen 

 
§ 13 (Anpflanzungen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen) 

wird für den Deckblattbereich wie folgt hinzugefügt: 

1. In den Wohngebieten sind im Bereich der privaten Grundstücksflächen pro ange-
fangene 500 m² überbaubarer Grundstücksfläche mind. 1 Laubbaum und 5 
Sträucher zu pflanzen. Die bestehenden Bäume und Sträucher können ange-
rechnet werden. 

2. Für alle Pflanzfestsetzungen sowie die bestehenden Bäume und Sträucher im 
Plangebiet gilt, dass bei Abgang oder Fällung eines Baumes/Strauches als Er-
satz ein vergleichbarer Laubbaum oder Strauch gem. der Pflanzenliste im An-
hang nachzupflanzen ist. 

 
§ 14 (Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 

und Landschaft) wird für den Deckblattbereich wie folgt hinzugefügt: 

1. Pkw-Stellplatzflächen sind in einer wasserdurchlässigen Oberflächenbefestigung 
(z.B. Pflaster mit Rasenfugen bzw. anderen wasserdurchlässigen Fugen, Schot-
ter-rasen, begrüntes Rasenpflaster) auszuführen und zu begrünen. 

2. Kupfer-, zink- oder bleigedeckte Dächer und Dachaufbauten sind nur zulässig, 
wenn sie beschichtet oder in ähnlicher Weise behandelt sind, so dass keine Kon-
tamination des Bodens durch Metallionen zu befürchten ist. 

 

 



3. Zum Schutz nachtaktiver Insekten wird die Verwendung UV-anteilarmer Außen-
beleuchtung zur Minderung der Fernwirkung festgesetzt (z.B. Natriumdampf-
Niederdrucklampen, LED-Leuchten). 

 
 
 
c.  Nach Maßgabe der Begründung werden die folgenden örtlichen Bauvorschriften er-

gänzend zum zeichnerischen Teil (Deckblatt) für den Deckblattbereich erlassen: 

§ 15 Gestaltung der Gebäude 

1.  Die Festlegungen zu den Dachneigungen sind den Nutzungsschablonen in der 
Planzeichnung zu entnehmen. Gilt nicht bei eingeschossigen Anbauten bis max. 
30 % der Grundflächengröße der Hauptgebäude die mit flachgeneigten oder 
Flachdächer zwischen 0° und 10° hergestellt werden. 

 Die Dächer von Hausgruppen oder Doppelhäusern müssen die gleiche Dach-
form aufweisen. Die Dachneigung benachbarter Doppelhaus- oder Hausgrup-
peneinheiten ist anzugleichen, eine Abweichung von max. 3° ist zulässig. Wenn 
die Angleichung nicht sichergestellt ist, gilt für das jeweilige Doppel- oder Haus-
gruppenhaus als Festsetzung die in der dazugehörigen Nutzungsschablone in 
der Planzeichnung maximal festgelegte Dachneigung minus 3°. 

2.  Dachaufbauten sind generell zulässig. Die Dachaufbauten (ohne Dachüber-
stand) dürfen eine Breite von 56 % der Länge der jeweils darunter liegenden 
Gebäudewand nicht überschreiten. Dachfirste von Dachaufbauten und Wieder-
kehren müssen eine einheitliche Höhe (horizontal) aufweisen. 

3. Die Außenflächen der Gebäude sind spätestens 1 Jahr nach Bezugsfertigstel-
lung entsprechend Bauantrag zu behandeln. 

 

§ 16 Einfriedigungen 

1. Die Einfriedigungen der Grundstücke an öffentlichen Straßen und Plätzen sind 
für die einzelnen Straßenzüge einheitlich zu gestalten. Gestattet sind Sockel bis 
zu 30 cm Höhe aus Naturstein oder Beton mit einer Heckenhinterpflanzung. Die 
Gesamthöhe der Einfriedigung darf das Maß von 1,2 m nicht überschreiten. 

2. Die Verwendung von Stacheldraht als Einfriedigung ist unzulässig. 

 

§ 17 Grundstücksgestaltung und Vorgärten 

1. Auffüllungen und Abtragungen auf dem Grundstück sollen die gegebenen Ge-
ländeverhältnisse nicht wesentlich beeinträchtigen. Die Geländeverhältnisse der 
Nachbargrundstücke sind dabei zu berücksichtigen. 

2. Vorgärten sind gärtnerisch anzulegen und zu unterhalten. 

 

 

d.  Nach Maßgabe der Begründung werden die bestehenden Hinweise wie folgt ergänzt: 

Grundwasser 

Grundwasser darf weder während des Bauens noch nach der Fertigstellung des 
Bauvorhabens durch Dränagen abgeleitet werden. 

Das Grundwasser ist sowohl während des Bauens als auch nach der Fertigstel-
lung des Bauvorhabens vor jeder Verunreinigung zu schützen (Sorgfalt beim Be-
trieb von Baumaschinen und im Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, An-
wendung grundwasserunschädlicher Isolier-, Anstrich- und Dichtungsmaterialien, 
keine Teerprodukte, etc.). Abfälle jeder Art dürfen nicht in die Baugrube gelan-
gen. 

Beim Ausheben der Baugrube sind der eventuell angetroffene Grundwasser-



stand und das Maß der zur Baudurchführung notwendigen Grundwasserabsen-
kung umgehend der Unteren Wasserbehörde im Landratsamt Breisgau-
Hochschwarzwald schriftlich mitzuteilen. Die sich hieraus gegebenenfalls erge-
benden wasserrechtlichen Belange sind zusammen mit dem Landratsamt Breis-
gau-Hochschwarzwald abzuklären. 

Die Baugrube und die Leitungsgräben sind mit reinem Erdmaterial – kein Humus 
oder Bauschutt – aufzufüllen und außerhalb der befestigten Flächen mit Humus 
abzudecken. 

Denkmalschutz 

Sollten bei der Durchführung der Maßnahme archäologische Funde oder Befun-
de entdeckt werden, sind gemäß § 20 DSchG Denkmalbehörde(n) oder Ge-
meinde umgehend zu benachrichtigen. Archäologische Funde (Steinwerkzeuge, 
Metallteile, Keramikreste, Knochen, etc.) oder Befunde (Gräber, Mauerreste, 
Brandschichten, bzw. auffällige Erdverfärbungen) sind bis zum Ablauf des vier-
ten Werktages nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten, sofern 
nicht die Denkmalschutzbehörde oder das Regierungspräsidium Stuttgart, Refe-
rat 84 - Archäologische Denkmalpflege (E-Mail: abteilung8@rps.bwl.de) mit einer 
Verkürzung der Frist einverstanden ist. Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkei-
ten gem. § 27 DSchG wird hingewiesen. Bei der Sicherung und Dokumentation 
archäologischer Substanz ist zumindest mit kurzfristigen Leerzeiten im Bauab-
lauf zu rechnen. 

Bodenschutz 

Die folgenden Hinweise sollen dazu dienen, die Erhaltung des Bodens und sei-
ner Funktion zu sichern. Gesetzliche Grundlagen finden sich § 2 des Landesbo-
denschutzgesetzes (LBodSchG) und für den Bereich der Bauleitplanung in § 1 a 
BauGB. Insbesondere ist bei Baumaßnahmen auf einen sparsamen und scho-
nenden Umgang mit dem Boden zu achten. 

 Allgemeine Bestimmungen 

Bei Baumaßnahmen ist darauf zu achten, dass nur soviel Mutterboden abge-
schoben wird, wie für die Erschließung des Baufeldes unbedingt notwendig ist. 
Unnötiges Befahren oder Zerstören von Mutterboden auf verbleibenden Freiflä-
chen ist nicht zulässig. 

Bodenarbeiten sollten grundsätzlich nur bei schwach feuchtem Boden (dunkelt 
beim Befeuchten nach) und bei niederschlagsfreier Witterung erfolgen. 

Ein erforderlicher Bodenabtrag ist schonend und unter sorgfältiger Trennung von 
Mutterboden und Unterboden durchzuführen. 

Bei Geländeaufschüttungen innerhalb des Baugebiets, z.B. zum Zwecke des 
Massenausgleichs, der Geländemodellierung usw. darf der Mutterboden des Ur-
geländes nicht überschüttet werden, sondern ist zuvor abzuschieben. Für die 
Auffüllung ist ausschließlich Aushubmaterial (Unterboden) zu verwenden. 

Anfallender Bauschutt ist ordnungsgemäß zu entsorgen; Er darf nicht als An- 
bzw. Auffüllmaterial (Mulden, Baugrube, Arbeitsgraben usw.) benutzt werden. 

Bodenbelastungen, bei denen Gefahren für die Gesundheit von Menschen oder 
erhebliche Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes nicht ausgeschlossen wer-
den können, sind der Unteren Bodenschutzbehörde zu melden. 

 Bestimmungen zur Verwendung und Behandlung von Mutterboden 

Ein Überschuss an Mutterboden soll nicht zur Krumenerhöhung auf nicht in An-
spruch genommenen Flächen verwendet werden. Er ist anderweitig zu verwen-
den (Grünanlagen, Rekultivierung, Bodenverbesserungen) oder wiederverwert-
bar auf geeigneten (gemeindeeigenen) Flächen in Mieten zwischenzulagern. 

Für die Lagerung bis zur Wiederverwertung ist der Mutterboden maximal 2 m 
hoch locker aufzuschütten, damit die erforderliche Durchlüftung gewährleistet ist. 



Baumfällungen

Etwaige Baumfällungen  sind  aus  Artenschutzgründen  ausschließlich  im Winter-

halblahr (von Anfang Oktober bis Ende Februar) zulässig.

Pflanzgebot

Gemäß  § 178  BauGB  kann  die Gemeinde  den Eigentümer  durch  Bescheid  ver-

pflichten,  sein  Grundstück  innerhalb  einer  zu bestimmenden  angemessenen  Frist

entsprechend  den nach  § 9 (1) Nr. 25 BauGB  getroffenen  Festsetzungen  des
Bebauungsplans  zu bepflanzen.

Die nicht  von  der  Änderung  betroffenen  Bebauungsvorschriften  in der  Fassung  der  7. Ände-

rung  vom  06.02.2015  werden  für  die Deckblattbereich  unverändert  übernommen.

§ 3 aa

Bestandteile  der  Anderung

1.  Die  8. Änderung  des  Bebauungsplans  besteht  aus:

a)  dem  zeichnerischen  Teil  zur  BebauungspIanänderung

(Deckblatt  M 1 :500)  vom  20.03.2017

b)  den  geänderten  bzw.  ergänzten  planungsrechtlichen  Festsetzungen  für  den  Deck-

blattbereich  vom20.03.2fü7

c) den  geänderten  örtlichen  Bauvorschriften  für  den Deckblattbereich  vom  20.03.2017

Beigefügt  ist

die  gemeinsame  Begründung vom  20.03.2017

§4

0rdnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig  im Sinne  von § 75 LBO  handelt,  wer  den aufgrund  von § 74 LBO  ergange-

nen örtlichen  Bauvorschriften  dieser  Satzung  zuwiderhandelt.  Die Ordnungswidrigkeit  kann

gemäß  § 75 LBO  mit  einer  Geldbuße  geahndet  werden.

§5

Inkrafttreten

Die 8. Änderung  des BebauungspIans,,Lehefeld"  und der  örtlichen  Bauvorschriften  für  den

Deckblattbereich  der  8. Anderung  tritt  mit  ihrer  ortsüblichen  Bekanntmachung  nach  § 10 (3)

BauGB  in Kraft.

Die nicht  von der  8. Änderung  betroffenen  planungsrechtlichen  Festsetzungen  des Bebau-

ungsplans,,Lehefeld"  und der  örtlichen  Bauvorschriften  in der  Fassung  der  7. Anderung  vom

06.02A2015 (Bekanntmachung)  gelten für den Deckblattbereich  unverändert  fort.

March,  den  21.03.2017

Bürgermeister



Ausfertiqunqsvermerk:

Es wird  bestätigt,  dass  der  Inhalt  dieses

Planes  sowie  die zugehörigen  planungs-

rechtlichen  Festsetzungen  und  die  örtli-

chen  Bauvorschriften  mit den  hierzu  er-

gangenen  Beschlüssen  des  Gemeindera-

tes  dermeinde  March  übereinstimmen.

21.03.2017

Bürgermeister

Bekanntmachunqsvermerk:

Bekanntmachung  entsprechend  der  Be-

kanntmachungssatzung  durch  Nachrich-

tenblatt  Nr. 12  am  24.03.2017.

Der  Bebauungsplan  wurde  damit  am

24.03.2017  rechtsverbindlich.



Gemeinde March  

Pflanzliste Seite 1 von 1 

 

Mindestgrößen zur Festsetzung der Baum- bzw. Strauchgrößen: 
 Bäume: 3 x verpflanzt, Hochstämme, Stammumfang 16 - 18 cm 
 Sträucher: 2 x verpflanzt, 60 - 100 cm  

 
Heimische Bäume: 
Acer platanoides Spitz- Ahorn 
Acer pseudoplatanus Berg-Ahorn 
Acer campestre Feld-Ahorn 
Carpinus betulus Hainbuche 
Castanea sativa Marone 
Betula pendula Birke 
Fagus sylvatica Buche 
Fraxinus excelsior Esche 
Populus tremula Zitter-Pappel 
Quercus robur Stiel-Eiche 
Quercus petraea Trauben-Eiche 
Ulmus minor Feld-Ulme 
Ulmus glabra Berg-Ulme 
Salix alba Silber-Weide 
Tilia cordata Winter-Linde 
Tilia platyphyllos Sommer-Linde 
Pinus sylvestris Gewöhnliche Kiefer 
Pyrus communis Wild-Birne 
Prunus padus Trauben-Kirsche 
Malus sylvestris Wild-Apfel 
Sorbus aria Mehlbeere 
Sorbus aucuparia Eberesche 
Sorbus torminalis Elsbeere  
Taxus baccata Eibe 
 
Obstbäume: 
Sorbus domestica Speierling 
Juglans regia Nussbaum 
Morus alba  Weiße Maulbeere 
Prunus avium- Sorten gebietsheimische Süßkirsche (Markgräfler Kracher,  
 Schauenberger, Hedelfinger) 
Pyrus pyraster- Sorten Kulturbirne (Schweizer Wasserbirne, Geißhirtle) 
Malus sylvestris- Sorten  gebietsheimische Apfelsorten (Bohnapfel, Ziegler Apfel,  
 Boskoop) 
Prunus domestica- Sorten gebietsheimische Zwetschgen, Aprikosen, Pfirsiche, Mandel  
Mespilus germanica Mispel 
 
Sträucher: 
Cornus sanguinea Gemeiner Hartriegel 
Cornus mas Kornell-Kirsche 
Crataegus monogyna Eingriffliger Weißdorn 
Euonymus europaeus Pfaffenhütchen 
Prunus padus Traubenkirsche 
Prununs spinosa Schlehe 
Rosa canina Hunds-Rose 
Salix caprea Sal-Weide 
Viburnum opulus Gewöhnlicher Schneeball 
Viburnum lantana Wolliger Schneeball 
Rhamnus frangula Gemeiner Faulbaum 
Rhamnus cathartica Echter Kreuzdorn 
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8. Änderung  des  Bebauungsplans

"Lehefeld"  und

Erlass  örtlicher  Bauvorschriften

au  fertigt:  21.03.2017

arksam: 24.03.2017

den  24.03.2017
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Fassung 2

Satzungen der Gemeinde March (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald)

über die 9. Änderung des Bebauungsplanes "Lehefeld" und der
örtlichen Bauvorschriften .Lehefeld". Gemarkung Hugstetten

im beschleunigten Verfahren nach $ 1 3a BauGB

Der Gemeinderat der Gemeinde March hat am 20.06.2022

a)

b)

die 9. Anderung des Bebauungsplanes ''Lehefeld" und

die 9. Anderung der örtlichen Bauvorschriften "Lehefeld"

unter Zugrundelegung der nachfolgenden Rechtsvorschriften als Satzungen beschlossen

l Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3
(BGBI. l S. 3634). zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom lO
(BGBI. l S. 4147)

November 201 7
September 2021

2
Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21
November 2017 (BGBI. l S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14
Juni 2021 (BGBI. l S. 1802)

3 Planzeichenverordnung (PlanzV) in der Fassung vom 18. Dezember 1990 (BGBI
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Juni 2021(BGBI. l S. 1802)

l S. 58)

4 Landesbauordnung (LBO) in der Fassung vom 05. März 2010 (GBI. 2010, 357, 358, ber. S.
416) zuletzt geändert durch Artikel 127 der Verordnung vom 27. Dezember 2021(GBI. 2022

5 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom
zuletzt geändert durch Artikel l des Gesetzes vom 7. Mai 2020 (GBI. S. 259)

24 Juli 2000

$ 1

Geltungsbereich

Der räumliche Geltungsbereich für die 9. Änderung des Bebauungsplanes "Lehefeld" und
örtlichen Bauvorschriften "Lehefeld" ergibt sich aus dem Deckblatt für den Zeichnerischen Teil.

der

Gegenstand der Änderung

Zeichnerischer Teil"

i.d.F. der 8. Änderung vom 20.03.201 7

2 planungsrechtliche Festsetzungen
i.d.F. der 8. Änderung vom 20.03.201 7

3 .örtlichen Bauvorschriften
i.d.F. der 8. Änderung vom 20.03.201 7



2

$ 3

Inhalt der Änderung

Nach Maßgabe der Begründung vom 20.06.2022 werden

l

2

der "Zeichnerischer Teil" durch ein Deckblatt ergänzt

die "planunesrechtlichen Festsetzungen" ergänzend zum Zeichnerischen Teil (Deckblatt) wie

a)

b)

3

geändenchen Bauvorschriften" ergänzend zu Zeichnerischen Teil (Deckblatt) wie folgt

a) in $ 6 (Gestaltung der Gebäude) wird Nr. l (Höhe der Gebäude\ er'-änzt durch im
Geltungsbereich der9. Änderung(Flst.Nr. 671/2j5.50 m". ' ' --'' -'u--- '-u-v-- "---'

die "Hinweise" wie folgt ergänzt:4

a)
der "Hinweis zum Grundwasser" wird ergänzt durch: "Dieser Hinweis eilt auch ft'lr den
Geltungsbereichder9. Änderung(Flst.Nr.'671/2)." und " '''- u--' - u- v-

b) der "Hinweis zum Denkmalschutz" wird ergänzt durch:
Geltungsbereich der 9. Anderung(Flst.Nr. 671/2)."

.Dieser Hinweis gilt auch ftlr den

c) der "Hinweis zum Bodenschutz" wird ergänzt durch: "Dieser Hinweis eilt auch ft'ir 'lA
Geltungsbereich der9. Änderung(Fast.Nr.'671/2)." und " -- =-" - -u- '.-Q-'

glümSimÜ==RÜxÜH=.:XËEP
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Bestimmungen zur Verwendung und Behandlung von MuHerboden

Uberschreitenhöhe soll 20 cm bei Grünanlagen und 30 cm bei Grabeland nicht

Anlagen zum Sammeln und Versickern von Niederschlagswasser

Aufschüttungen, Abgrabungen. Planien



4

d) der "Hinweis zu Baumfällungen" wird ergänzt durch: "Dieser Hinweis rlilt auch fur den
geltungsbereich der 9. Änderung (Fast.Nr. 671/2)." und " ' ' ' ' '---- '

e) der "Hinweis zum Pflapzgebot" wird ergänzt durch: "Dieser Hinweis gilt auch fur den
Geltungsbereich der 9. Änderung (Fast.Nr 671/2)." und" ' ' ' '''-- ---

D

g)

:ËE:31 ll EËl=;'h"lmHl:=:iS
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h)

W$1$MHëilHlll$
$ 4

Bestandteile der Änderung
l

Die 9. Änderung des Bebauungsplanes und der örtlichen Bauvorschriften besteht aus

a

b.

dem Zeichnerischen Teil zur Bebauungsplanänderung
vom 20.06.2022

den planungsrechtlichen Festsetzungen
für den Deckblattbereich ' vom 20.06.2022

C den örtlichen Bauvorschriften
für den Deckblattbereich vom 20.06.2022

2 Beigefügtsind

a. die gemeinsame Begründung vom 20.06.2022

$ 5

Ordnungswidrigkeiten

U HXEäHßli :lË n=:u:'iig=:.z : z:
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$ 6

Inkrafttreten

Ë.hBRe.Xl:T : Ed :BËI.":i'ug:m=".k;'=:p"; R

1:1FËläËWU llg':E!: $" ;?'nlm= :w :

March
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Ayglglljgtl11g$vermerk:
Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieses
Planes sowie die dazugehörigen
planungsrechtlichen Festsetzungen und
die örtlichen Bauvorschriften mit den
hierzu ergangenen Beschlüssen des
Gemeinderates der Gemeinde March
übereinstimmen.

BelSan1111nag!!una sve rmerk:

Bekanntmachung entsprechend der

Der Bebauungsplan und die örtlichen
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Geme nde March Gemarkung Hugstetten - Bebauungsplan .Lehefeld

Fassung Satzungsbeschluss nach $ 10 Abs. l BauGB
9. Änderung im beschleunigten Verfahren nach S 13a BauGB

20.06.2022

Gemeinde March
Fassung Z

Bebauungsplan "Lehefeld"
Ge.markung Hugstetten

9. Anderung im beschleunigten Verfahren nach $ 13 a BauGB

l
Anlass der Bebauungsplanänderung

111 11ËIHM891äBßË $ qËilE=E.Ë:

mH3;;1iBBHmÜ'=EXXEEBBMll
UU lil'TEb qBli

::Ü:lll;S$=%3Ëll H Bebauungsplanes
der 9. Änderung)

"Lehefeld" wird für das
eine neue überbaubare

2
Abgrenzung und Beschreibung des Änderungsbereiches

Freier Stadtplaner Dipl.-Ing. Michael Dorer
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Lehefeld" 9. Änderung im beschleunigten Verfahren nach $ 1 3a BauGB

20.06.2022

Grundstück der katholischen Kirche an, welches im Bebauungsplan
Gemeinbedarf katholische Kirche Gemeindezentrum festgesetzt ist.

als Fläche für

A
' " 'R

"''p ,,l
''\ /

f

Ö
6

Geltungsbereich der 9. Änderung (Flst.Nr. 671/2)

Freier Stadtplaner Dipl.-Ing. Michael Dorer
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Gemeinde March Gemarkung Hugstetten - Bebauungsplan "Lehefeld
Begrt)ndung
Fassung Satzungsbeschluss nach $ 10 Abs. l BauGB

9. Anderung im beschleunigten Verfahren nach $ 13a BauGB

20.06.2022

H

n

k

W

/

+

Ë:l.

Ausschnitt aus dem rechtskräftigen Bebau
uy e izuiiy ues ueltungsoereicnes aer y. Änderung des Bebauungsplanes in rot -- ohne

/

k,' ,?:

3

3.1

Bebauungsplanverfahren

Beschleunigtes Verfahren nach $ 13a BauGB

Die 9 Änderung des Bebauungsplanes "Lehefeld" und der örtlichen Bauvorschriften
"Lehefeld" werden im beschleunigten Verfahren nach $ 13a BauGB durchgeführt. Die
Planung dient der Innenentwicklung mit der Ausweisung einer neuen überbaubaren
Grundstücksfläche (Baufenster) im rückwärtigen Bereich. ' ' ' '

3.1.1 Gesetzliche Vorgaben $ 13a BauGB

$. 13a Abs. l BauGB: Ein Bebauungsplan für die Wiedernutzbarmachung von Flächen, die
Nachverdichtung oder andere Maßnahmen der Innenentwicklung (Bebauungsplan der
Innenentwicklung) kann i.m beschleunigten Verfahren aufgestellt werden. Der Bebauungs
plan darf im beschleunigten Verfahren nur aufgestellt werden, wenn in ihm eine zu äss ge
Grundfläche im Sinne des $ 19 Abs. 2 der Baunutzungsverordnung oder eine Größe der
Grundfläche festgesetzt wird von insgesamt
1. weniger als 20.000 Quadratmetern, wobei dle Grundflächen mehrerer

Bebauungspläne, die in einem engen sachlichen, räumlichen und zeitlichen
Zusammenhang aufgestellt werden, mitzurechnen sind. oder

2. 20 000 Quadratmetern bis weniger als 70 000 Quadratmetern. wenn auf Grund einer
überschlägigen Prüfung unter Berücksichtigung der in Anlage 2 dieses Gesetzes
genannten Kriterien die Einschätzung erlangt wird, dass der Bebauungsplan
voraussichtlich keine erheblichen Umweltauswirkungen hat, die nach $ 2 Abs. 4 Satz
4 in der Abwägung zu berücksichtigen wären (Vorprüfung des Einzelfalls)l die

Freier Stadtplaner Dipl.-Ing. Michael Dorer 3
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Begründung
Fassung Satzungsbeschluss nach $ 10 Abs. l BauGB

9. Änderung im beschleunigten Verfahren nach 5 13a BauGB

20.06.2022

Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange
die Planung berührt werden können. sind an der
beteiligen.

deren Aufgabenbereiche durch
Vorprüfung des Einzelfalls zu

$ 13 a Abs. 2 BauGB: Im beschleunigten Verfahren

gelten die Vorschriften des vereinfachten Verfahrens nach $ 13 Abs. 2 und 3 Satz l

H;'$#$WX
H 1111 UË 3ÜË:H

2Hh ä8 Ü:ij gIgI: a '.äsT,E:'y;:s
3.1.2 Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben $ 1 3a BauGB

Die voraussetzungen nach $ 13a Abs. l BauGB werden eingehalten.

trifft nicht zu2.

Die Voraussetzungen nach $ 1 3a Abs. 2 BauGB werden eingehalten
1. Die Vorschriften des vereinfachten Verfahrens nach $ 13 Abs. 2 und 3 Satz BauGB

werden eingehalten

g:Sglw :a=üus") ;;r'm'ES.E:=m
Die Festsetzung dient der Innenentwicklung bezüglich Wohnen im Ortsteil
Hugstetten.

3

4

2.

Wohnen im

HIRES$11 nil E"a=!;"lË:: u'lmg
berücksichtigttzrechtlichen Belange werden in der Abwägung nach $ 1 Abs. 7 BauGB

m=m.RAUE Tm.'':;=='LSg.U%m'E'T,l;J'flE T:.S!::

Freier Stadtplaner Dipl.-Ing. Michael Dorer
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Fassung Satzungsbeschluss nach $ 10 Abs. l BauGB 20.06.2022

3.2 Verfahrensablauf

Das Bebauungsplanverfahren wird ohne frühzeitige Beteiligungen der Öffentlichkeit nach
$ 3 Abs. l BauGB und der Behörden nach $ 4 Abs. l BauGB durchgeführt.

31.01.2022 Bauausschuss
Vorberatung

14.03.2022 Gemeinderat:

Aufstellungsbeschluss zur 9. Änderung des Bebauungsplanes
und der örtlichen Bauvorschriften nach $ 2 Abs. l BauGB
Beschluss zur Durchführung des Bebauungsplan-
anderungsverfahrens im beschleunigten Verfahren nach $ 1 3a

EIUl:llZgßlb';'?,Ë:'B
25.03.2022 Ve rwaltung :

Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses zur
Anderung nach $ 2 Abs. l BauGB
Bekanntmachung der Offenlage nach $ 3 Abs. 2 BauGB

9

01 .04.2022 bis 06.05.2022 Durchführung der Offenlage nach $ 3 Abs. 2 BauGB

O1 .04.2022 bis 06.05.2022 Beteiligung der Behörden nach $ 4 Abs. 2 BauGB

20.06.2022 Gemeinderat:

Abwägung der Stellungnahmen aus der Offenlage nach $ 3
Abs. 2 BauGB und der Behörden nach $ 4 Abs. 2 BauGB

Bebauungsplanes und der örtlichen Bauvorschriften nach $ 10

08.07.2022 Ve rwaltung :
Bekanntmachung der Satzungsbeschlüsse der 9. Änderung

$ 10 Abs 3 BauGB a aer omicnen Bauvorschriften nach
Inkrafttreten der 9. Änderung

3.3 Technik des Änderungsverfahrens

Griil der 9. Ändeerng des.Bebauungsp anes wird der Zeichnerische Teil im Bereich des
ein Deckblatt ergänzt'ö"ei'öe /risk.lwr. oi' l/z geandert. Der Zeichnerische Teil wird durch

Geltungsbereich der 9. Änderuetzu eändert d die örtlichen Bauvorschriften werden für den

Freier Stadtplaner Dipl.-Ing. Michael Derer
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Fassung Satzungsbeschluss nach $ 10 Abs. l BauGB 20.06.2022

4
Belange des Umweltschutzes/Schutzgüter

Zu den einzelnen Schutzgütern zählen Mensch, Biotope
Gewässer, Grundwasser, Klima. Ortsbild und Denkmalschuk.

Tiere/Artenschutz. Boden

4.1 Schutzgut Mensch

teil\n/e se aillcgtinder .Anderungsbereich nach der Hochwassergefahrenkarte der LUBW
berücks chtigen. viii n extrem-BeFelcR. Hierbei sind die Vorgaben des $ 78b WHG ZU

Die. in der Stellungnahme des Landratsamtes FB 430 / 440 Umweltrecht / Wasser &
Boden vorgebrachten Hinweise zu HQI 00 und HQextrem Altlasten werden übernommen.

4. 2 Schutzgut Arten/Tiere

Die, für die gefällten Bäume neu zu pflanzenden Bäume werden auch als Ersatzhabitate
für die Vögel angesehen -- siehe auch OZ 4. 1 .3 Schutzgut Biotope/Bäume.

4.3 Schutzgut Biotope/Bäume

Ändert ---L--ellen Schutzgebietskartierung der LUBW (Stand 2022) liegen weder im
Na urdenkmale. ocn in grolserer Entfernung Biotope, Naturschutzgebiete und

SIEIEilßT%ZIÜËX rX H$<$:=H";l
Freier Stadtplaner Dipl.-Ing. Michael Dorer 6



Gemeinde March Gemarkung Hugstetten - Bebauungsplan .Lehefeld
Begründung

Fassung Satzungsbeschluss nach $ 10 Abs. l BauGB

9. Anderung im beschleunigten Verfahren nach $ 13a BauGB

20.06.2022

Der westliche Gartenbereich bleibt erhalten

4.4 Schutzgut Boden/Grundwasser

IH@ gl,ml :u
4.5 Gewässer

Gewässer.des Änderungsbereiches und in weiterer Umgebung befinden sich keine

4.6 Klima

Die Neubebauung, welche sich in den Bestand einfügt, hat keine negativen Aus\Afirkunnen
auf das Klima bzw. das Mikroklima im Änderungsbereich. '' ' ' ''''--'''---uv--

4.7 Ortsbild

E ::E U:B HHI Ull$WIF 31
4.8 Kulturgüter

Gewlnnerhalbr.des Änderungsbereiches und in weiterer Umgebung befinden sich keine

4.9 Zusammenfassung

Freier Stadtplaner Dipl.-Ing. Michael Dorer
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Begründung
Fassung Satzungsbeschluss nach $ 10 Abs. l BauGB

.Lehefeld" 9. Änderung im beschleunigten Verfahren nach $ 1 3a BauGB

20.06.2022

5 Übergeordnete Planungen

5.1 Regionalplan

Im Regionalplan Südlicher Oberrhein i.d.F. vom 08.12.2016 ist der Geltungsbereich des
Bebauungsplanes "Lehefeld" und somit auch der Änderungsbereich als Siedlungsfläche
dargestellt

5.2 Flächennutzungsplan

Die Gemeinde March besitzt einen wirksamen Flächennutzungsplan im Rahmen des
gemeinsamen Verwaltungsverbandes March-Umkirch i.d.F. der 6'punktuellen Änderung.

Im Flächennutzungsplan ist das Grundstück Herrenstraße Flst.Nr. 671/2 als
Wohnbaufläche nach $ 1 Nr. l BauNVO dargestellt. Bei der Beibehaltung des
allgemeinen Wohngebietes werden die Darstellungen des Flächennutzungsplanes
berücksichtigt.

5.3 Natura 2000

Weder innerhalb noch in direkter Umgebung des Planungsgebietes befinden nach der
aktuellen Kartierung der LUBW (Stand 2022) FFH-Gebiete und Vogelschutzgebiete.

Freier Stadtplaner Dipl.-Ing. Michael Dorer 8
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Begründung
Fassung Satzungsbeschluss nach $ 10 Abs. l BauGB

Lehefeld" 9. Änderung im beschleunigten Verfahren nach $ 1 3a BauGB

20.06.2022

5.4 Biotope, Naturschutzgebiete und Naturdenkmale

Nach der aktuellen Schutzgebietskartierung der LUBW (Stand 2022) liegen weder im
Anderungsbereich noch in größerer EnHernung Biotope. Naturschutzgebiete undNaturdenkmale.

5.5 Uberschwemmungsbereiche

Der Geltungsbereich der 9. Änderung liegt nach der Hochwassergefahrenkarte der LUBW
in einem Uberschwemmungsbereich des HQ100 und teilweise in einem
Uberschwemmungsbereich des HQextrem. Auf die gesetzlichen Vorgaben zum Bauen in
Uberschwemmungsbereichen wird hingewiesen. Siehe auch OZ 4.1 Schutzgut Mensch.

6 Planungsrechtliche Festsetzungen nach BauGB und BauNVO

MB :ßEËEI Hl$=ZW.HEBgwg
6.1 Anderung der Zahl der Vollgeschosse (S 9 Abs. l Nr. l BauGB)

Im Bebauungsplan ist für das Grundstück/den Bereich eine "eingeschränkte
Zweigeschossigkeit" zugelassen, d.h.. dass das zweite Vollgeschoss nach der maximal
zulässige Traufhöhe nur im "Dachraum" liegen kann (l + DGj. Dies wird in eine "normale
Zweigeschossigkeit (11) geändert. Einerseits gibt es diese veraltete Festsetzung nicht
mehr und andererseits soll durch diese Änderung in Verbindung mit der Erhöhung der
maximal zulässigen Traufhöhe ein zweigeschossiges Gebäude mit Erdgeschoss und
Obergeschoss als Vollgeschoss errichtet' werden können, um im Obergeschoss mehr
Wohnfläche zu erhalten und das Geschoss so besser nutzen zu können.

6.2 Änderung der Geschossflächenzahl (S 9 Abs. l Nr. l BauGB)

Die Geschossflächenzahl wird von 0,5 geringfügig auf 0,6 erhöht. Grund dafür ist die
Anderung der Zahl der Vollgeschosse von einer "eingeschränkten Zweigeschossigkeit mit
zweiten Vollgeschoss im Dachraum (l + DG)" in eine "normale Zweigeschossigkeit (11), bei
der aufgrund der höheren Traufhöhe das zweite Vollgeschoss nicht im Dachraum liegt.
Die anzurechnende Grundfläche des Obergeschosses kann somit der Grundfläche des
Erdgeschosses entsprechen. Die Festsetzung mit maximal zwei Vollgeschossen (11) gibt
es bereits in der Umgebung des Änderungsbereiches, so dass eine Orientierung am
Bestand gegeben ist. ' '

6.3
Änderung der Stellung des Gebäudes($ 9 Abs. l Nr. 2 BauGB)

In der Umgebung des Änderungsbereiches sind sowohl traufständige als auch
giebelständlge Gebäude zur Erschließungsstraße zulässig. Die neu ausgewiesene
überbaubare Grundstücksfläche in Winkelform im Verschwenkungsbereich des
Grundstückes lässt aus städtebaulichen Gründen sowohl ein giebelständiges als auch
traufständiges Gebäude zu. Daher sind beide Firstrichtungen zulässig.

Freier Stadtplaner Dipl.-Ing. Michael Dover



Gemeinde March Gemarkung Hugstetten - Bebauungsplan .Lehefeld" 9. Änderung im beschleunigten Verfahren nach $ 13a BauGB
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Fassung Satzungsbeschluss nach $ 1 0 Abs. l BauGB 20.06.2022

6.4 Anderung der überbaubaren Grundstückfläche (S 9 Abs. l Nr. 2 BauGB)

Die Form des Grundstückes lässt nur im mittleren Bereich, im Verschwenkungsbereich,
eine sinnvolle Bebauung mit ausreichender Länge und Breite unter Einbehaltung der
erforderlichen Grenzabstände für eine offene Bauweise zu. Daher wird in diesem Bereich
die überbaubare Grundstücksfläche ausgewiesen. Sie orientiert sich an den
Nachbarbebauungen und deren rückwärtigen/östlichen Grenzen, so dass auch vom
Standort des neuen Gebäudes eine Einfügung in den Bestand gegeben ist. Bei der
Festsetzung der Fläche werden auch noch Anbauten und ein Wintergarten, welcher
ebenfalls innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen liegen muss, berücksichtigt.

6.5 Anderung der Garagen und Stellplätze ($ 9 Abs. l Nr. 4 BauGB)

Die Festsetzung der Garagen und Stellplätze erfolgt im östlichen Teilbereich des
Grundstückes in Nähe der Erschließungsstraße. Der "Innenbereich" wird dadurch von
parkenden Fahrzeugen freigehalten. Zwischen der Fläche für Garagen und der
Grundstücksgrenze zur Herrenstraße wird ein größerer Abstand eingehalten. so dass die
Einsicht in die Straße sichergestellt ist. Dieser Bereich ist nur als Stellplatzbereich
zuiasslg

6.6 Neue Festsetzung von Pflanzgeboten (S 9 Abs. l Nr. 25 a BauGB)

Der Ursprungsbebauungsplan aus dem Jahr 1983 trifft noch keine Festsetzungen zu
Pflanzgeboten auf den pnvaten Baugrundstücken. Wie in den neueren Bebauungsplänen
sollen nun auch in den Änderungsbereichen älterer Bebauungspläne Festsetzungen zu
Pflanzgeboten von Bäumen und Sträucher getroffen werden, so auch im Geltungsbereich
der 9. Anderung. Dies ist eines der Planungsziele der Gemeinde. Aus Gründen der
Gleichbehandlung werden die gleichen Festsetzungen wie für den Geltungsbereich der 8.
Anderung getroffen. Je angefangener 500 m2 Grundstücksfläche sind mindestens ein
Laubbaum und fünf Sträucher zu pflanzen. Bestehende Bäume und Sträucher können
dabei angerechnet werden. Zusätzlich muss bei Abgang oder Fällen eines Baumes oder
Strauches ein gleichwertiger Ersatz gepflanzt werden. Eine innere Durchgrünung und
ökologische Aufwertung ist somit sichergestellt.

6.7 Neue Festsetzungen zu Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung
von Boden, Natur und Landschaft ($ 9 Abs. l Nr. 20 BauGB)

Auch zur Reduzierung der Versiegelung auf den Baugrundstücken gibt es im
Bebauungsplan von 1983 noch keine Vorschriften. Zur Reduzierung der Versiegelung
sind auf dem Grundstück die Stellplätze wasserdurchlässig herzustellen. Dadurch können
die Eingriffe in die Schutzgüter Boden und Grundwasser verringert werden. Auch diese
Regelung wird von der 8. Änderung übernommen.

7

7.1

Örtliche Bauvorschriften nach $ 74 LBO

Anderung der Gebäudehöhe nach(74 Abs. l LBO)

Für das Grundstück wurde eine maximal Traufhöhe von 4.00 m festgesetzt. Diese gilt für
eine "eingeschränkte Zweigeschossigkeit", bei der das zweite Vollgeschoss nur im
Dachraum liegt. Zur besseren räumlichen Ausnutzung des oberen Geschosses wird die
maximal zulässige Traufhöhe auf 5,50 m erhöht. Dies liegt aber immer noch 1.00 m
unterhalb der maximal zulässigen Traufhöhe von 6,50 m für Gebäude mit zwei
Vollgeschossen in den anderen Teilbereichen des Bebauungsplanes.

Freier Stadtplaner Dipl.-Ing. Michael Dorer 10
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7.2 Anderung der Dachneigung nach(74 Abs. l LBO)

Die Dachneigung wird von 40'-50' auf 30'-35' reduziert. Trotz der höheren Traufhöhe
liegt bei der geringeren Dachneigung der maximal erreichbare First auf dem Grundstück
ca. 0,85 m unter dem Wert, welcher nach den derzeitigen Festsetzungen möglich ist. Eine
höhenmäßige Einbindung in die Umgebungsbebauung ist somit sichergestellt.

8 Hinweise

Im Rahmen der 8. Änderung wurden auch die Hinweise aktualisiert. Dies sind Hinweise
zum Grundwasser, zum Denkmalschutz, zum Bodenschutz, zu Baumfällungen und zu
Pflanzgeboten. Diese Hinweise werden jeweils dahingehend ergänzt, dass sie auch für
den Geltungsbereich der 9. Änderung gelten. Die im Rahmen der Offenlage
vorgebrachten Hinweise seitens der Behörden und Träger öffentlicher Belange zum
Grundwasserschutz, zur Abwasserbeseitigung, zur Regenrückhaltung, zu
Uberschwemmungsbereichen, zu Pflanzgeboten, zu Fällarbeiten und zum Hausanschluss
werden in übernommen.

9 Deckblatt für den Zeichnerischen Teil
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10 Städtebauliche Daten

Die Gesamtgröße des Änderungsbereiches (Flst.Nr. 671/2) beträgt ca. 1.1 1 1 m2

1 1 Kosten

Es entstehen nur Planungskosten für die Bebauungsplanänderung

March

Helm

Ausgearbeitet im Auftrag der Gemeinde March.
Freier Stadtplaner Dipl. Ing. Michael Dorer, 79104 Freiburg
Tel. 0761/2021 592, dorer-stadtplaner@t-online.de

den, 20.06.2022

Stadtstraße 43

.d.a
Freier Stadtplaner Michael Dorer

Freier Stadtplaner Dipl.-Ing. Michael Dorer 12
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